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Laut Artikel 15 des Gesetzes vom 30. September 1986 in Abänderung ist der
Conseil supérieur de l'audiovisuel (franz. Rundfunkaufsichtsbehörde - CSA)
beauftragt, den Schutz von Kindern und Jugendlichen mit Blick auf
Fernsehprogramme, die deren Entwicklung beeinträchtigen könnten, zu
gewährleisten. Auf seiner Vollversammlung vom 20. Dezember 2005 gab der CSA
dementsprechend eine Empfehlung zur Ausstrahlung von bestimmten sehr
gewalttätigen Kampfarten ab. Neben den Grundsätzen der Würde des Menschen
und der Wahrung der öffentlichen Ordnung, die im Gesetz von 1986 verankert
sind, nimmt der Text des CSA auch Bezug auf eine Empfehlung des Europarates
vom 22. April 1999. Im Rahmen dieser Empfehlung werden die Mitgliedstaaten
aufgefordert, alle Maßnahmen zu treffen, die notwendig sind, um Freefight-
Kämpfe, die eine Gefahr für die Zuschauer darstellen, die die Gesundheit der
Wettkampfteilnehmer gefährden und Bezug zu illegalen Tätigkeiten haben, zu
untersagen bzw. zu verhindern.

Die Kämpfe, die von den Organisatoren einer Veranstaltung unter der
Bezeichnung „Free Fight“, „MMA“ oder „Combat libre“ geführt werden und die
nicht von den französischen Landesverbänden anerkannt sind, wurden in
Frankreich per Verfügung des Präfekten verboten. Die Praktiken bei besagten
Sportarten entsprechen nicht dem, was der CSA fordert: Wettkampfregeln, die die
körperliche und geistige Unversehrtheit der Sportler achten, Vermittlung von
erzieherischen Werten, angemessene medizinische Betreuung, Doping-Kontrollen,
ausgebildete Betreuung, Wettkampfteilnehmer, die von Technik und Gewicht her
auf gleichem Stand sind. Die Regulierungsbehörde vertritt demzufolge die
Ansicht, dass die Ausstrahlung solcher Kämpfe im Fernsehen die Würde der
Teilnehmer verletzt, die körperliche, geistige und sittliche Entfaltung
Minderjähriger beeinträchtigt und gegen die Wahrung der öffentlichen Ordnung
gerichtet ist. Der CSA empfiehlt den Anbietern von Fernsehdiensten, Kämpfe, die
nicht unter der Schirmherrschaft eines vom Sportministerium anerkannten
Landesverbandes stehen, bzw. Veranstaltungen im Ausland, die nicht den derart
festgelegten Kriterien entsprechen, nicht auszustrahlen.

Im April hatte sich der CSA geweigert dem Sender Fight TV, der sich dem
Kampfsport widmet, eine Sendelizenz zu erteilen mit der Begründung, die
geplanten Ausstrahlungen widersprächen dem Grundsatz der Würde des
Menschen.
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Recommandation n° 2005-8 du 20 décembre 2005 aux éditeurs de
services de télévision concernant la retransmission de certains types de
combats, JORF n° 7 du 8 janvier 2006, texte n° 26

http://www.csa.fr/infos/textes/textes_detail.php?id=113214

Empfehlung Nr. 2005-8 vom 20. Dezember 2005 an die Anbieter von
Fernsehdiensten mit Blick auf die Ausstrahlung von bestimmten Kampfarten,
franz. Amtsblatt Nr. 7 vom 8. Januar 2006, Text Nr. 26
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